
 

Bauleitplanverfahren * 
 
 

Planerfordernis und Umfang der Umweltprüfung 
werden festgelegt 

 
 

Aufstellungsbeschluss  § 2 (1) BauGB 
durch Gemeinderat 

 
 

Bekanntmachung des Beschlusses 
 
 

Frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung  

gem. § 3 (1) BauGB 

Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher 

Belange (Scoping) 
gem. § 4 (1) BauGB 

 
 

Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss gem. § 3 (2) BauGB
 
 

Bekanntmachung des Beschlusses 
 
 

Formelle Öffentlichkeitsbeteiligung 
gem. § 3 (2) BauGB 

Auslegung des Planes auf die Dauer eines 
Monats 

Beteiligung der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange § 4 (2) BauGB

      
     

  
 

Prüfung der Stellungnahmen  
Abwägung durch den Rat 

ggf. Einarbeitung in die Planung und wiederholte Auslegung bei wesentlicher Änderung 
 
 

Satzungsbeschluss durch den  Rat 
gem. § 10 (1) BauGB 

 
 

ggf. Genehmigungsverfahren 
 
 

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 
gem. § 10 (3) BauGB und 

Rechtskraft des Bebauungsplanes 
 

*Hinweis:  
Das Ablaufschema ist für Aufstellung/Aufhebung/Änderung von Bauleitplänen gleich.  
Bei Flächennutzungsplänen (Zuständigkeit der Verbandsgemeinde) kommt noch die 
Zustimmung der Ortsgemeinden gem. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz hinzu. 


